
Auszug aus dem

des Regierungsrates des

Sitzung vom 21. Dezember

4531. Quartierplan (Genehmigung).
ersuchte der Gemeinderat Freienstein uur

5. Aprit 1961

nes Beschlusses vom l. März 1961 betreffend Festsetzung
des Quartierplanes Riedhalclenbuck. Dieser JJeschluss wurde
am 10. März 1961 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht
und den betroffenen Grundc'igentümern schriftlich mitgeteilt.
Gemäss Zeugnis des Bezirksrates BüIach vom 5. April 1961
sind gegen die Quartierplanfestsetzung keine llekurse ein-
gegangen.

Das Quartierplangebiet n'ird begrenzt durch die Bau-
zonengrenze im Nordosten, ilen llrbigraben im \Tordwesten.
die Böschungskante norclöstlich des bereits überbauten Ge-
bietes längs der Breitestrassc im Südwesten und durch die
Riedhalclenstrasse im Süclosten. Der Erschliessung des

Quartierplangebietes dient die Riedhaldenbuckstrasse. Die
mit L8 m festgelegten Abstände der Baulinien cntsprechen
der Bedeutung der Strassc und 'lvurden mit Regierungsrats-
beschluss Nr. 1596 vom 10. April 1961 bereits genehmigt.

Die Nir.eaulinien u'eisen Maximalsteigungen von 12 /e
bei der Riedhaidenstrasse und von 3 /a hei cler Riedhalden-
buckstrasse auf.

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen.
Auf Antrag der Baudirelttion

beschliesst der R,egierungsrat :

I. Der Beschluss des Gemeinderates Freienstein vol'rì.

!. März 1961 betreffencl Festsetzung d.es QuartierptäñõlnieA-
haldenbuck mit'd.en Nive¿ulinien der Èiedhlalffiil-ünã-ããr
m'ãñ-ffilenbuckstrasse u'ird gemäss den eingereichten Pläncn
gènehmigt.

IL Der Gemeinderat Freienstein wird eingeladen, die
vorstehende Genehmigung öffentlich bekanntzurnachen.

III. Mitteilung an deu Gemeinderat Freienstein unter
Rücksen'dung von je zwei Pl,anexemplaren mit Genehmigungs-
vermerk, den Bezirksrat Bülach solr,'ie an die Direktion <l.er

öffentlichen Bauten.

Zürich, den 21. Dezember 1961,

Vor dem Itegierungsrate,
Der Staatssehreiber:
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